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Wilhelmstraf3e - Einrichtung einer Fahrradstral3e zwischen Orléans-Ring und Einsteinstraf3e und
Verbesserung der Verkehrssicherheit im Einmindungsbereich Wilhelmstral3e/ Einsteinstralie

Beratungsfolge
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28.03.2019  Ausschuss fir Stadtplanung, Stadtentwicklung, Verkehr und Woh- Entscheidung
nen

Beschlussvorschlag:

I. Sachentscheidung:

1. Der geénderten Planung vom Februar 2019 (Anlage 1) fir den Umbau und die Ausweisung der
Wilhelmstral3e zur FahrradstraBe zwischen Orléans-Ring und Einsteinstral3e wird zugestimmt.
Die WilhelmstraRRe soll kiinftig Teilstlick attraktiver Radverkehrsverbindungen zur Anbindung der
Kernstadt an die universitaren Einrichtungen und Studentenwohnheime sein. Dazu sind weitere
Lickenschliisse und Erganzungen des Fahrradstral3ennetzes nétig (Horstmarer Landweg, Cor-
rensstralle, WilhelmstralRe zwischen Einsteinstrale und Steinfurter Stralle, Lazarettstral3e und
StudtstralRe, Anlage 4).

2. Fur die westlich der Wilhelmstral3e liegenden Teilabschnitte (Horstmarer Landweg und Correns-
stral3e) der unter Beschlusspunkt 1 genannten Radverkehrsverbindung wird dem zustandigen
Gremium eine gesonderte Beschlussvorlage vorgelegt.

3. Fur den dstlichen Teilabschnitt (WilhelmstralRe / Lazarettstral3e / StudtstralRe) der unter Be-
schlusspunkt 1 genannten Radverkehrsverbindung wird dem zustéandigen Gremium eine geson-
derte Beschlussvorlage vorgelegt.

4. Die gemeinsame Anregung der CDU-Ratsfraktion und der Ratsfraktion Buindnis 90 Die Grunen
GAL sowie die Anregung der Ratsgruppe ODP/ Piraten (Protokoll-Notizen zum TOP 7.2) der Sit-
zung des ASSVW vom 07.02.2019 gelten hiermit als erledigt.

Il. Finanzielle Auswirkungen:

Es wird zur Kenntnis genommen, dass Baukosten fir den Umbau der Wilhelmstral3e in H6he von
1.550.000 € entstehen. Dem gegenulber stehen Einnahmen in Héhe von ca. 310.000 €.
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Die zur Finanzierung erforderlichen Ermachtigungen sind im Haushaltsplan 2019 wie folgt veran-
schlagt.

Teilfinanzplan
i Haush.- | Betrag Bemerkungen
Nr. Bezeichnung :

jahr €

Produktgruppe 1201 |Bereitstellung von Verkehrsfla-
chen und -anlagen

Investitionsmafinah- 0007 | Verkehrsflachen, Neubau und
me Erneuerung
Auszahlungen 2020 750.000

2021 800.000
Einzahlungen 2021 310.000 |Forderung

StralRenbau

Summe aller Auszahlungen/Saldo 1.240.000

Zusatzliche Folgekosten fallen nicht an, da es sich um eine Ersatzinvestition handelt.

Begriindung:

Die Ausweisung der Wilhelmstral3e zur Fahrradstraf3e ist nicht losgel6st, sondern perspektivisch in
einem Netzzusammenhang zu betrachten. Denn, die im Rahmen dieser Beschlussvorlage geplante
Einrichtung der Wilhelmstral3e als Fahrradstral3e kann nur ein erstes Teilstiick einer kiinftig attraktive-
ren Radverkehrsverbindung sein und ist zeitnah um weitere Abschnitte zu erganzen. Hierbei ist der
Anspruch zu verfolgen, das Kreuzviertel sowie die Promenade in ihrer Verteilerfunktion mit den uni-
versitaren Einrichtungen und Studentenwohnheimen im Westen der Stadt zu verbinden. So ist 6stlich
der WilhelmstralRe eine Fortfiihrung bis zum Knotenpunkt Steinfurter Stral3e / Neutor sowie anschlie-
Bend weiter Uber die Lazarett- und StudtstralBe sinnvoll. In westlicher Richtung sollte die Corrensstra-
Be als FahrradstraBe ausgewiesen werden, um die Netzliicke zu den bestehenden FahrradstraRen
Busso-Peus-StralRe und Heisenbergstralle zu schlieRen. AuRerdem sollte der Horstmarer Landweg,
zumindest abschnittsweise zwischen Orléans-Ring und Corrensstral3e als Fahrradstral3e eingerichtet
werden, um eine bessere Radverkehrsanbindung der Studentenwohnheime, Sportanlagen etc. si-
cherzustellen. Dies ist hier nicht als Fragmentldsung, sondern in Verbindung mit der Wilhelmstral3e zu
sehen (Anbindung Uber den 2-Richtungs-Radweg am Orléans-Ring; siehe Anlage 4). Die Verwaltung
bereitet entsprechende Planungsbeschlisse vor.

Um den Anforderungen einer qualifizierten Fahrradstral3e gerecht zu werden, ist ausschlief3lich eine
Rotmarkierung als auch die zugehérige Beschilderung nicht ausreichend / zielfiihrend. Die Wilhelm-
stral3e ist so auszugestalten, dass sowohl die objektive als auch die subjektive Sicherheit besonders
im Hinblick auf den Radverkehr gewahrleistet ist, sowie der Fahrkomfort fiir die Radfahrer spirbar
gesteigert wird.

So wird die Fahrgasse der zukiinftigen Fahrradstral3e mit einer Breite von 4,50 m die neuen qualifi-
zierten Standards erfullen. Ausschliel3lich die Fahrgasse wird eine rote Einfarbung erhalten. Die Si-
cherheitsstreifen links und rechts neben der Fahrgasse werden nicht eingefarbt. Dies soll bewirken,
dass die Kfz-Geschwindigkeiten durch eine optisch eingeengte Fahrbahn gering bleiben. Die Kosten
fur die Rotmarkierung der Fahrgasse belaufen sich auf ca. 155.000 €.

Die Einmindungsbereiche der NebenstraRen (Veghestralle, Roschweg, Jessingstalie und Peter-
Woust-Straf3e) werden baulich verandert/ eingeengt. Mit dieser MalRnahme werden die Sichtbeziehun-
gen der einbiegenden Kraftfahrzeuge auf den querenden Verkehr auf der Wilhelmstraf3e nicht durch
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parkende Kraftfahrzeuge eingeschrénkt, die Abbiegevorgange der Kraftfahrzeuge verlaufen nicht
mehr so zigig und FuRganger kdnnen bequemer/ komfortabler die Wilhelmstral3e sowie die Neben-
stral3en queren. Hier ist noch zu bertcksichtigen, dass die Fahrbahn nach umfangreichen Kanalarbei-
ten auf der gesamten Lange erneuert wird und somit entsprechend geandert werden sollte.

Um die Verkehrssicherheit fir den FuRganger- und Radverkehr im Einmindungsbereich Wilhelm-
stralRe/ EinsteinstralRe deutlich zu erhéhen und komfortable Querungsmaoglichkeiten zu schaffen, wird
auch dieser Einmundungsbereich besonders fur den Kraftfahrzeugverkehr deutlich eingeengt. Die
Uberbreite Fahrbahn auf der Wilhelmstraf3e/ Einsteinstraf3e wird am Einmundungsbereich jeweils auf
eine Breite von 3,50 m pro Fahrstreifen eingeengt. Hier erleichtern zwei mdglichst nah an den Ein-
mundungsbereich platzierte Mittelinseln fur FuBganger das Queren der Fahrbahn. Zwischen diesen
Mittelinseln wird ein Mehrzweckstreifen angeboten. Dieser wird durch einen Materialwechsel optisch
von der Fahrbahn abgegrenzt und soll in erster Linie den Radfahrern das Queren der Fahrbahn er-
leichtern. Nach Auffassung der Verwaltung ist eine Herausnahme des Linksabbiegerstroms (13 Kfz in
der Spitzenstunde) von der Einsteinstral3e in die Wilhelmstral3e nicht zweckmafig. Es ist anzuneh-
men, dass sich die Ziele dieser Verkehre im sud-6stlichen Bereich der Wilhelmstral3e befinden. Bei
Umleitung Uber die Einmindung WilhelmstraRe/ Orléans-Ring entstehen demnach langere Fahrtwe-
ge, die auf einer FahrradstraRe vermieden werden sollten. Die drei Mittelinseln im Bereich Wilhelm-
stralRe/ EinsteinstralRe werden fiur den FuRganger barrierefrei ausgebaut.

Der Einmindungsbereich Orléans-Ring/ WilhelmstraRe wird ebenfalls fir den Radfahrer attraktiver/
komfortabler und verkehrssicherer gestaltet. Fir den Kraftfahrzeugverkehr wird die WilhelmstraRe am
Beginn durch die Markierung einer zusatzlichen Sperrflache optisch eingeengt. So sollen im Einfade-
lungsbereich geringere Fahrgeschwindigkeiten des motorisierten Verkehrs erzielt werden. Der Be-
reich auf der stadtauswartigen Seite ist fir den eher geringen Kraftfahrzeugverkehr sehr grof3ziigig
ausgebaut. Hier wird auf eine Kfz-Streifen zugunsten des Radverkehrs verzichtet und eine kombinier-
te Geradeaus-Rechtsabbiegestreifen angeboten. Der linksabbiegende Radverkehr wird tber einen
Schutzstreifen in eine Radfahrschleuse geleitet. Somit kann direkt auf den Orléans-Ring bzw. die Cor-
rensstral3e abgebogen werden. Der geradeaus- und rechtsabbiegende Radverkehr wird ERA (Emp-
fehlungen fur Radverkehrsanlagen, Ausgabe 2010) konform Uber einen Radfahrstreifen an den Kno-
tenpunkt herangeftihrt.

Zukunftig soll die Wilhelmstral3e als Fahrradstraf3e nicht wie in Minster Ublich fir den kompletten
motorisierten Verkehr freigegeben werden. Deshalb soll die rechtliche Moglichkeit einer ,Anlieger
frei“- Regelung genutzt werden und so zu einer Verringerung des Kraftfahrzeugverkehrs fuhren.

In der Reduktionsvariante wird auf die Erneuerung der Gehwege verzichtet.

Eine weitere Reduzierung ist unter Beibehalt der verkehrsfachlichen Zielsetzung und Erfordernisse
nicht moglich.

Fur diese Malinahme entstehen Baukosten in H6he von 1.100.000 € gegeniber 1.550.000 €. Die
Einnahmen betragen ebenfalls wie bei der Planung ca. 310.000 €.

Die Verwaltung empfiehlt den Vollausbau der Wilhelmstral3e und rat von der Reduktionsvariante ab,
um den neuen qualitativen Standards einer FahrradstraRe gerecht zu werden und die Verkehrssi-
cherheit in allen Bereichen gewahrleisten sowie den Fahrkomfort erhéhen zu kénnen.

Kosten/ Finanzierung/ Umsetzung:

Die Kosten fur den Ausbau der WilhelmstralRe belaufen sich auf 1.550.000 €.

Nach Auswertung der vorliegenden Bodengutachten liegt eine beitragsrelevante Erneuerung bzw.
Verbesserung der Wilhelmstraf3e nicht vor. Auch das erstmalige Anlegen von insgesamt 5 Kfz-
Stellplatzen ist bei einer Gesamtlange der Straf3e von ca. 500 m nicht beitragsauslosend. Eine Refi-
nanzierung Uber das Kommunalabgabegesetz fur das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) kommt
daher nicht in Betracht.

1.V.
gez.
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Denstorff
Stadtbaurat

Anlagen:

1. Planung Wilhelmstral3e — FahrradstralRe (Februar 2019)

2. Protokoll-Notiz zur Vorlage V/0003/2019 der CDU-Ratsfraktion und der Ratsfraktion Biindnis 90
Die Grunen GAL

3. Protokoll-Notiz zur Vorlage V/0003/2019 der Ratsgruppe Piraten / ODP

4. Karte — Luckenschluss Wilhelmstral3e

V/0003/2019/1



	Datum
	Gremium
	Zuständig
	Beratungsfolge
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag
	Anlage
	FLD_SIDAT

